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Neuer Rechtsterrorismus?
Vermessungen eines komplexen Feldes

Marc Coester, Anna Daun, Florian Hartleb, Christoph Kopke
und Vincenz Leuschner

1 Einführung

In westlichen Demokratien häufen sich Fälle von rechtem Terrorismus. Die
innere Sicherheit und das Leben von gesellschaftlichen Minderheiten und in
der Öffentlichkeit stehenden Personen werden durch vielfältige Formen schwe-
rer Gewalttaten und Terrorakte „von rechts“ bedroht. Zu erinnern sind an die
Massaker von Anders Breivik in Norwegen (2011), Dylann Storm Roof in
Charleston/USA (2015), David Sonboly in München (2016), Robert Bowers in
Pittsburgh/USA (2018), Brenton Tarrant in Christchurch/Neuseeland (2019), die
Morde und das geplante Massaker von Stephan Balliet in Halle (2019), das im
Februar 2020 von Tobias Rathjen in Hanau verübte Attentat und der im Mai
2022 durch den Rechtsextremisten Payton S. Gendron in Buffalo/USA verübte
mehrfache Mord. Weitere Ereignisse und Namen ließen sich anführen. Diese
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2 M. Coester et al.

Anschläge sind verstärkt transnational verbunden (Botsch 2022a) und werden in
mitunter neuen virtuellen Radikalisierungs- und Vernetzungsräumen vorbereitet.
Wir fragen in diesem Band deshalb: Inwiefern haben wir es mit einem neuen
Rechtsterrorismus zu tun?

Begründungen für solche Akte verweisen auf althergebrachten Rechtsex-
tremismus und Rassismus, Antisemitismus, Autoritarismus – ebenso zeigen
sich aber auch neue Verschwörungstheorien und Ideologieversatzstücke. Hinzu
kommt, dass die oben genannten Fälle oftmals mit in der Tatausführung allein
handelnden Tätern verbunden sind. Expert*innen sprechen gar, mitunter bei Ein-
beziehung des islamistischen Terrorismus, von einem neuen Zeitalter (Hamm und
Spaaij 2017) oder von einer neuen Welle des Terrorismus (vgl. auch den Beitrag
von Fürstenberg in diesem Band). In Anbetracht der hohen empirischen Relevanz
muss über eine veränderte Phänomenologie rechten Terrors diskutiert werden.

2 Terror, Terrorismus, Amok und Gewalt – Probleme
von Definition und Zuordnung

Terrorismus (terror von lateinisch Schreck(en), Angst) an sich ist ein umkämpfter
Begriff. Er gilt als „kompliziertes, eklektisches Phänomen“ (Hegemann und Kahl
2018, S. 5), das sich nur durch Abgrenzungen bestimmen lässt: zu staatlichem
Terror, zu Rebellen- und Milizgewalt sowie zur kriminellen und willkürlichen
Gewalt (Schneckener 2022, S. 23 ff.). Bereits im Jahr 1988 trugen Alex P. Schmid
und Albert J. Jongman insgesamt 109 Definitionen von Terrorismus zusammen.
Dabei rangierte Gewalt als Merkmal von Terrorismus an erster Stelle, dahinter
eine politische Motivation, danach folgt die Verbreitung von Angst und Schre-
cken. Die theoretische Fassung variiert auch je nach fachlichem Hintergrund. Der
Literaturwissenschaftler Michael König etwa beschreibt Terrorismus als Angriff
auf die Gesellschaft und fokussiert die Sprechakte des Angreifers: „Terrorismus
wirkt für uns als kulturelle Herausforderung, als Störung und Bedrohung. Die
terroristische Handlung wird für uns zum subversiven Akt mit unüberschaubaren
Ausmaßen. Dabei begründen nicht wenige Terroristen oder Attentäter ihre Taten
mit Bekennerschreiben, Pamphleten, politischen Kampfschriften, Kommuniqués
und umfassenden Geständnissen“ (König 2015, S. 9 f.). Nach einer Begriffs-
bestimmung der Politikwissenschaftlerin Louise Richardson (2007, S. 126 ff.)
zeichnet sich Terrorismus durch inhumane, perfide und propagandistische Aktio-
nen aus, die darauf angelegt sind, politische Ziele zu erreichen. Richardson spricht
von den „drei Rs“, Rache, Ruhm und Reaktion, nach denen substaatliche Akteure
trachten, wenn sie Terror ausüben. Terrorist*innen nehmen vermeintliches oder
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angebliches Leid zum Vorwand, das es zu rächen gilt. Sie streben nach einem
Nimbus von Ruhm, gepaart mit Größe und Prestige. Ihr Ziel ist es, von einer
Gemeinschaft gehuldigt, ja idolisiert zu werden. Ihr Handeln soll Stärke zei-
gen, weshalb sie eine Reaktion etwa des Staates provozieren wollen (Richardson
2007, S. 126 ff.). Mag diese Definition gerade auf viele der Täter von rechtsmo-
tivierten und dschihadistischen Terrorakten der jüngsten Zeit zutreffen, so wird
bei dieser Definition auch deutlich, dass sie sich nicht auf alle Gruppen und
Akteur*innen, die dem Terrorismus zugeordnet werden, in Gänze wird anwen-
den lassen. Eigentlich können wir zurzeit nur als Konsens festhalten, „dass es
weder in der Wissenschaft noch in der Praxis eine festgelegte Definition des
Begriffes gibt“ (Schmid und Frankenthal 2022, S. 43), wobei es generell schwie-
rig erscheint, „eine griffige und präzise Definition in einem Feld zu finden,
das ständig in Bewegung ist“ (Botsch 2019). Vielleicht ist es auch angemes-
sener, von „den Terrorismen“ (Huyghe 2011) zu sprechen, da sonst eine falsche
Homogenität – ähnlich wie bei den Begriffen Populismus oder Extremismus –
konstruiert wird. Erschwerend kommt hinzu, dass bei der Einordnung einiger
dieser Gewalttaten neben dem Begriff „Terrorismus“ auch Begriffe wie „Amok“
oder „School Shootings“ herangezogen werden. Zwischen klassisch dem Terroris-
mus zugeordneten Taten und sogenannten Amokläufen lassen sich immer wieder
Überlappungen konstatieren, sodass eine Trennschärfe nicht immer herstellbar ist.

Über Jahrzehnte galt in den westlichen Demokratien der sozialrevolutionäre
Terrorismus „von links“ (z. B. Rote Armee Fraktion (RAF), Brigade Rosse,
Action directe) und der ethno-nationalistische Terrorismus (z. B. Irish Republi-
can Armee (IRA), Euskadi ta Askatasuna (ETA)) als wichtigste innerstaatliche
Bedrohung. Spätestens mit den verheerenden Anschlägen vom 11. September
2001 rückte dann vor allem der islamistische Terrorismus in den Fokus von
Politik, Sicherheitsbehörden und Öffentlichkeit (vgl. u. a. Preuß 2012). Auch in
Deutschland gab es einige dschihadistische Anschläge mit Todesfolge: am promi-
nentesten der Fall von Anis Amri, der am 19. Dezember 2016 mit einem LKW,
dessen Fahrer er ermordet hatte, in die Besuchermenge des Weihnachtsmarktes an
der Gedächtniskirche am Berliner Breitscheidplatz fuhr und dabei elf Menschen
tötete und Dutzende verletzte (Hartleb 2018a; Schliefsteiner und Hartleb 2022;
Deutscher Bundestag 2021).

Zugleich hat es stets einen spezifischen Terrorismus „von rechts“ gegeben,
wenngleich in unterschiedlicher Intensität. Dieser schien über Jahrzehnte im
öffentlichen Gedächtnis allerdings weit weniger präsent zu sein (für Deutschland
vgl. u. a. Kopke 2017; Virchow 2019, 2020; Manthe 2019; Chaussy 2020). Auch
die Definition dessen, was „rechter Terrorismus“ ist, wird seit Jahren kontro-
vers diskutiert. Hier erscheint die Abgrenzung zu spontanen Taten und schweren
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Gewaltstraftaten mitunter schwierig. Quent (2022, S. 183) schlägt pragmatisch
folgende „kompakte Definition“ vor: „Rechtsterrorismus beschreibt die konspira-
tive und vorsätzliche Planung und Durchführung schwerer Gewalttaten, die durch
rechte Überzeugungen oder Kampagnen motiviert sind und die über die unmit-
telbaren Opfer und Ziele hinaus eine Botschaft aussenden“.1 Darüber hinaus hat
Fabian Virchow jüngst systematisierend herausgearbeitet, welche „instrumentelle
Zielsetzungen“ rechtsterroristische Aktivitäten verfolgen. (Virchow 2021).

3 Zäsur NSU und die Kontinuität der Unterschätzung
des rechten Terrors

Die Frage von Fehlperzeptionen und insbesondere auch einer möglicherweise
systematischen Unterschätzung von rechtem Terrorismus verdeutlichte sich spä-
testens mit der (Selbst-)Enttarnung der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU). Die Morde des NSU waren jahrelang als unpolitische Kriminalität
abgetan, die Hinterbliebenen der Opfer gar selbst verdächtigt worden. Über
13 Jahre, von 1998 bis 2011, lebten die Rechtsextremisten Uwe Mundlos,
Uwe Böhnhardt und Rechtsextremistin Beate Zschäpe halb-legal in Deutsch-
land und ermordeten in dieser Zeit mindestens zehn Menschen. Die einzige
überlebende Person, Beate Zschäpe, wurde im Juli 2018 nach einem mehr als
fünfjährigen Prozess zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ihre rechtsextre-
mistische Gesinnung wurde ebenso nachgewiesen wie ihr wesentlicher Tatbeitrag.
Offensichtlich hatte es das Trio primär auf die unmittelbare Ermordung von
„Ausländern“ abgesehen, nach dem selbstgewählten Motto „Taten statt Worte“.
Darüber hinaus gingen mehrere Banküberfälle und Sprengstoffanschläge auf das
Konto der Terrorist*innen. Bekennerschreiben fanden sich nicht. In einem erst
später aufgefundenen Film kommentierten die Täter*innen ihre Verbrechen in
höhnischer und zynischer Weise und sprachen auch von einem „Netzwerk an
Kameraden“.2 Tatsächlich hatten die drei Täter*innen in ganz Deutschland ein
großes Unterstützer*innennetzwerk: bis zu 200 Personen, die etwa Wohnungen

1 Es liegt in der Natur eines Sammelbandes, dass die Autor*innen der einzelnen Beiträge
keine einheitliche Rechtsterrorismusdefinition verwenden.
2 Das 15-minütige Video besteht aus Sequenzen der Zeichentrickserie „Der rosarote Pan-
ther“, in die Originalaufnahmen von Opfern und Tatorten sowie von Fernseh- und Zei-
tungsausschnitten über die Anschlagsserie montiert werden. Mittels der Zeichentrickfigur
Paulchen Panther werden die Attentäter gefeiert, Opfer und Ermittlungsbehörden verhöhnt.
Am Ende steht eine Drohung, die Ankündigung weiterer Anschläge. Diese erfolgt mit dem
für den Abspann der Serie typischen Versprechen „Heute ist nicht alle Tage, ich komm‘
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und Waffen bereitstellten und sie bei den quer durch Deutschland verübten Mor-
den logistisch und finanziell unterstützten. Offen bleibt die Frage, ob der NSU
tatsächlich nur aus den Personen des Kerntrios bestand. Über die gesamte Zeit
der Attentatsserie versagten die deutschen Sicherheitsbehörden nicht nur in der
Identifizierung und Ergreifung der Täter, sondern auch in der Erkennung der
politischen Tatmerkmale. Unklarheiten und Unstimmigkeiten im Handeln eini-
ger Verfassungsschutzbehörden sind bis heute nicht zufriedenstellend aufgeklärt.
Insgesamt vierzehn parlamentarische Untersuchungsausschüsse beschäftigten und
beschäftigen sich im Bund und in mehreren Bundesländern mit dem sogenann-
ten NSU-Komplex. Eindringlich sah sich die bundesdeutsche Öffentlichkeit mit
der Bedrohung „von rechts“ konfrontiert, Politik und Sicherheitsbehörden wur-
den zu Korrekturen und Neuausrichtungen gezwungen (vgl. u. a. Aust und Laabs
2014; Quent 2016; Dosdall 2018; Funke 2018; Schultz 2018; Hoff et al. 2019;
Kopke 2020, NSU-Watch 2020; Schedler 2021). Die Möglichkeit der Existenz
einer klandestin operierenden rechten terroristischen Struktur war von Teilen der
Sicherheitsbehörden und Extremismusforschung zuvor über lange Zeit katego-
risch ausgeschlossen worden. Nun gibt es Neubewertungen (Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat 2021, Deutscher Bundestag 2020).

Dabei ist die Verkennung des NSU kein Einzelfall. Auch andere rechte
Terrorakte wurden in der Vergangenheit nicht nur als Bedrohung negiert oder
unterschätzt, sondern, wenn sie schließlich realisiert wurden, oftmals in ihrer
politischen Dimension nicht erkannt oder verharmlost. Sie wurden oftmals als
isolierte Handlungen sogenannter „Einzeltäter“, typischerweise als psychisch
bedingte Amokläufe, betrachtet (Puls 2019). Erschwerend kommt hinzu, dass
man sich an den Erscheinungsformen des linken oder dschihadistischen Terroris-
mus orientierte und dadurch beispielsweise öffentliche Tatbekenntnisse erwartete.
„Rechtsextremistischer Terror fiel oft aus dem Raster der Sicherheitsbehörden,
weil einige seiner Spezifika mithilfe der gängigen Terrorismusdefinitionen nicht
adäquat zu fassen waren“, bringt der Politikwissenschaftler Gideon Botsch diesen
wichtigen Aspekt auf den Punkt (Botsch 2019, S. 10).

Schon der Attentäter vom Münchener Oktoberfestanschlag (1980), Gundolf
Köhler, der zwölf Menschen in den Tod riss, galt den Ermittlern als ein ver-
schrobener Eigenbrötler, der aus Liebeskummer und voller Weltschmerz agiert
habe (Chaussy 2020; Rammelsberger und Riedel 2018). Die politischen Über-
zeugungen und Zugehörigkeiten des 21-jährigen Geologiestudenten, etwa seine

wieder, keine Frage“. Die DVDs lagerten wohl mehrere Jahre in dem Wohnhaus der NSU-
Aktivisten*in und sollten zu gegebener Zeit an bestimmte Einrichtungen, Medien und Orga-
nisationen verschickt werden (Vgl. Bernhardt 2016, S. 8).



6 M. Coester et al.

Mitgliedschaft in der Wiking-Jugend, wurden von den Ermittlungsbehörden nicht
als tatrelevant betrachtet. Erst nach Jahrzehnten des Kampfes mit den Behör-
den, vorangetrieben durch den Journalisten Ulrich Chaussy, wurde offenkundig,
dass der Täter hochgradig politisch motiviert war und über zahlreiche Kontakte
zu rechtsextremistischen Organisationen verfügte (Chaussy 2020). Auch die Tat
David Sonbolys in München (2016) galt drei Jahre und drei Monate als unpoli-
tischer Amoklauf (Kopke 2019; Hartleb 2020a). Dabei ereignete sie sich auf den
Tag genau fünf Jahre nach Breiviks Anschlag in Oslo/Utoya, und ein Bild von
Breivik erschien zeitweise sogar auf Sonbolys WhatsApp-Profilphoto. Sonboly
bekannte, andere ethnische Gruppen zu hassen, wie sich in seiner Opferaus-
wahl auf tragische Weise zeigte. Geboren in München, war er als Deutsch-Iraner
stolz, „Arier“ zu sein (Iran bedeutet „das Land der Arier“) und äußerte das Ziel,
sein „Vaterland München“ vor Überfremdung schützen zu wollen. Auf seinem
Computer fand sich u. a. ein Manifest unter dem Titel „Ich möchte alle Türken
auslöschen“ (Hartleb 2020a).3

Angesichts der Häufung von Fällen schwerer Gewalttaten und terroristischer
Akte, aber auch angesichts der offensichtlichen Probleme im Erkennen der
Bedrohlichkeit und ihrer politischen Dimension stellt sich die Frage, inwieweit
wir es mit einem „neuen Rechtsterrorismus“ zu tun haben. Weisen rechtsextre-
mistische Gewalt und rechter Terrorismus heute andere Strukturmerkmale auf?
Entwickelt oder legitimiert oder äußert er sich heute anders? Müssen Abgrenzun-
gen zu benachbarten Gewaltphänomen neu gesteckt werden? Diese Fragen sind
nicht nur akademisch von Interesse, sondern für den praktischen Umgang mit
Rechtsterrorismus, für die Erkennung und Verhinderung von Rechtsterrorismus
äußerst relevant.

4 Politische Motive – Altbekanntes neu figuriert

Ein Blick auf die politischen Motive zeigt zunächst: Wenngleich unterschied-
lich elaboriert, ähneln sich die inhaltlichen Begründungen der Täter doch in
wesentlichen Punkten: Festzustellen sind in der Regel ein ausgeprägter Ras-
sismus und antisemitische Verschwörungsideologien (Coester und Kleemann
2020), zudem Autoritarismus, Antirationalismus und Wissenschaftsfeindlichkeit.

3 Erst nachdem sich neben zahlreichen vorher bekannten Auffälligkeiten eine Vernetzung
des Täters auf der Spieleplattform „Steam“ (Hartleb 2018b) offenbarte, wurde die Tat als
teilweise politisch motiviert eingestuft.
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In einer klassisch rassistischen Diktion geht es manchen Tätern dabei expli-
zit um die Verteidigung der „weißen Rasse“ oder der „weißen Überlegenheit“
(„white supermacy“) (vgl. etwa Ohlrogge und Selck 2021, S. 32 ff.). Gerade
in der internationalen Neonaziszene und ihren Netzwerken wird seit Jahrzehn-
ten ein kommender „Rassenkrieg“ beschworen. Andere Täter argumentieren eher
kulturalistisch und geben vor, die durch vielfältige Faktoren angeblich bedrohte
westliche Kultur retten zu wollen. Allgemein wird der Zusammenbruch „des Sys-
tems“ erwartet und – schon seit Jahrzehnten – als „Tag X“ herbeigesehnt (Quent
2019b; Botsch 2022b).

Für den Täter von Buffalo, Payton S. Gendron (Mai 2022) waren Rassismus
und Antisemitismus zentrale Tatmotive. Ebenso wie der Deutsch-Iraner Sonboly
und der Australier Tarrant argumentierte Gendron mit angeblichen Problemen von
„Massenimmigration“ und „Islamisierung“. Oftmals werden klassische Elemente
rechtsextremer Ideologie mit zum Teil neu erfundenen Verschwörungstheorien
verbunden, etwa in einem als notwendig angesehenen Kampf gegen einen von
„den Eliten“ bzw. Regierungen vermeintlich vorbereiteten Bevölkerungsaustausch
(„Volkstod“, „Umvolkung“, „großer Austausch“) bzw. im Kampf gegen eine
angeblich gesteuerte Verbreitung „des Islam“ mit dem Ziel der kulturell-religiösen
Hegemonie („Islamisierung“), und gegen eine behauptete Vormachtstellung der
„Linken“ („Kulturmarxismus“, „1968“) (Quent 2019a, bes. S. 211 ff.; Sanders
2019; Botsch und Kopke 2019). Einige Täter zeigen auch einen expliziten Anti-
feminismus und einen deutlichen Frauenhass, der sich vielfach mit Rassismus
und Antisemitismus zu einem „Motivkomplex“ (Rahner 2020) verbindet. Solche
Kombinationen von Einstellungs- und Bedürfnisstrukturen finden ihren Ausdruck
auch in der Incel-Bewegung (Kracher 2020; Hoffmann et al. 2020). Verschie-
dentlich werden die skizzierten Elemente zu neuen Ideologien wie im Fall von
QAnon zusammengefasst (Hildmann und Rückert 2021).

Während die ideologischen Bausteine also im Grunde altbekannt sind, so wir-
ken sie doch neu in einem veränderten gesellschaftlichen Umfeld. Ursprünglich
rechtsextreme Diskurse und Positionen sind in der „Mitte der Gesellschaft“ ange-
kommen und vielfach im Mainstream anschlussfähig geworden (Zick 2016; Zick
und Küpper 2021; Decker et al. 2022). In vielen Ländern grassiert ein Rechts-
populismus, der mittlerweile weltweit die Diskrepanz zwischen einem (durch
eine vermeintlich gemeinsame Abstammung definierten) Volk und „den Eliten“
einerseits sowie „dem Volk“ und „dem Fremden“ andererseits konstruiert. Unter
Hinzuziehung von Wirtschafts- und Sozialprotektionismus, überhöhten Sicher-
heitsbedürfnissen und der Kritik an Multikulturalität und Globalisierung gewinnt
diese aktuelle Ausprägung des Rechtspopulismus an politischem Schwung und
in immer mehr westlichen Ländern auch die politische Führung (Quent 2017a;
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Decker et al. 2022). Dabei erscheint ein modernisierter Antisemitismus zuwei-
len als Element der autoritär-nationalistischen Revolte gegen die Demokratie
(für die Alternative für Deutschland (AfD) vgl. Rensmann 2020). Im Ganzen
ist die Schnittmenge zwischen den dabei präsentierten Meinungen, die teilweise
auch von Parteien oder Personen vertreten werden, die sich als in der Mitte der
Gesellschaft stehend bezeichnen würden, und den Motiven, die Rechtsterroristen
weltweit antreiben, beträchtlich.

5 Gesellschaftlicher Rechtsruck als Legitimation,
Krisen als Verstärker

Spätestens hier stellt sich die Frage, welchen Anteil bzw. welches Eskalationspo-
tenzial ein gesellschaftlicher Rechtsruck mit entsprechenden menschenfeindlichen
Einstellungen in der Bevölkerung, alltäglicher Hassgewalt und abwertender Hass-
rede im Internet hat. Aus der internationalen Forschung ist bekannt, dass Hate
Crime und Hate Speech eng miteinander zusammenhängen und starke Bezüge
zur Gesamtbevölkerung haben. Diesen Straftaten wird daher, neben schwer-
wiegenden individuellen psychischen und physischen Schädigungen, auch ein
Botschaftscharakter, ein Angriff auf die jeweils betroffenen sozialen Gruppen
in der Gesellschaft, nachgewiesen. Folgerichtig wird dabei in Deutschland von
einer „politischen Motivation“ gesprochen.4 In den USA wird, darüber hinaus,
schon bei alltäglicher und teilweise banalisierter Hasskriminalität oder Hassrede
der Begriff „domestic terrorism“ verwendet, um die politische, sozialzerstöreri-
sche Dimension, aber auch den Bezug und Übergang zu terroristischer Gewalt zu
unterstreichen (Coester 2008, 2018, 2019). Dies lässt sich auch in Deutschland
beobachten: Henriette Reker wurde im Oktober 2015, einen Tag vor ihrer Wahl
zur Kölner Oberbürgermeisterin, durch einen rechtsextremistischen Einzeltäter
schwer verletzt. Der Täter machte sie aufgrund ihrer humanitären Äußerungen
zur Flüchtlingspolitik als zentrales Feindbild aus. Auch dem ähnlich motivierten
Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019, der eine huma-
nitäre Flüchtlingspolitik vor Ort umzusetzen suchte, ging eine Hasskampagne im
Internet voraus. In Großbritannien ereignete sich mit dem Mord an der Politikerin
Helen Joanne („Joe“) Cox ein vergleichbarer Fall. Auch sie war in der Öffent-
lichkeit für ihre humanitäre Haltung in der Flüchtlingspolitik bekannt. Die Tat
erfolgte nur eine Woche vor dem Brexit-Referendum, dessen Befürworter*innen

4 Vgl. nur die Bezeichnung des polizeilichen Erfassungssystems ‚Politisch motivierte
Gewalt‘ (PMK).
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massiv die Angst vor Migration schürten (Hartleb 2020a). Alle drei Täter waren
vorbestraft und hatten Bezüge zu rechten Gruppen und Netzwerken.

6 Strukturen und Hintergründe – Das Internet,
virtuelle Räume und reale Netzwerke

Führende Expert*innen wie Gabriel Weimann, die einen Zusammenhang zwi-
schen Online-Plattformen und terroristischen Anschlägen durch Einzeltäter sehen,
befürchten, dass die Covid 19-Pandemie weiteren Attacken Anschub leisten
könnte (Weimann und Masri 2020). Der Täter von Buffalo hatte sich beispiels-
weise in der Pandemie, eigenen Angaben zufolge, „aus Langeweile“ radikalisiert
(Pennink 2022). Das gilt umso mehr, als sich neue Szenen wie „Reichsbür-
ger“ und „Querdenker“ verstetigen. Gerade bei den Pandemieleugner*innen
(„Querdenker“) haben sich zuletzt erhebliche Radikalisierungstendenzen gezeigt
(Kemmesies et al. 2022). Deutlich haben antisemitische Verschwörungstheorien
eine Konjunktur erfahren, die sich beispielsweise im Internet an Fragen festma-
chen lässt wie: „Welche Verbindungen mögen vorliegen zwischen dem Investor
George Soros, der aus einer jüdischen Familie stammt, und dem Forschungsla-
bor in Wuhan?“ (Becker 2020, S. 51). Im April 2022 wurde bekannt, dass eine
Telegram-Gruppe namens „Vereinte Patrioten“ den Bundesgesundheitsminister
Karl Lauterbach entführen wollte (Junghans 2022).

Schließlich werden rechtsextreme Ideologien und Verschwörungstheorien von-
seiten autoritärer Großmächte gefördert, die an der Schwächung der ideologischen
Basis ihrer Kontrahenten und an der Zersetzung liberaler Werte interessiert sind.
Besonders in den digitalen Kommunikationsräumen lassen sich Impulse einer so
genannten hybriden Kriegsführung, die (etwa mittels Internettrollen) die öffent-
liche Meinung in westlichen Demokratien zu beeinflussen sucht, leicht streuen
und verstärken. Generell lasen sich im Kontext des russischen Ukrainekrieges
eine Menge verschiedener extrem rechter Verschwörungserzählungen auffinden
(vgl. z. B. Amadeu Antonio Stiftung 2022).

Die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten des Internets haben eine
entscheidende und historisch neue Wirkung auf die Erscheinungsweisen des
Rechtsextremismus. Das gilt auch für den Rechtsterrorismus, der heute in sei-
ner virtuellen Dimension als weltumfassend vernetzt erscheint, sich im realen
Terrorakt aber gleichzeitig als singuläre Einzeltat realisiert.5 Im Kern geht es

5 Nicht nur virtuell, sondern auch physisch, denn manche Täter wie Stephan Balliet lebten
allein im Kinderzimmer und waren isoliert, was aber nicht unbedingt für die „erfolgreichen“
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um das Verhältnis von Individuum und Kollektiv, hier also von Einzeltäter und
globalem Netzwerk. Längst erscheinen Mitgliedschaften in einer örtlichen Partei,
Kameradschaft oder einer sonstigen Gruppierung eher überholt, und der Besuch
von „Parteistammtischen“ ist fast anachronistisch geworden. Ebenso wenig trifft
das lang gepflegte (und schon immer falsche) Klischee von minderbemittelten,
alkoholisierten Jugendcliquen zu, die Ausländer*innen zum Sündenbock für die
eigene Situation machen, sich gegenseitig stimulieren, gemeinsam losziehen und
im wahrsten Sinne des Wortes „zuschlagen“. Gleichgesinnte finden sich vielmehr
zunehmend in den Sozialen Medien oder auf Gaming-Plattformen, wobei sich mit
Verschlüsselungsdiensten oder gefakten Accounts leicht die Spuren verwischen
lassen.

Von außen betrachtet scheinen manche Taten, wie z. B. das erwähnte Attentat
auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker 2016 oder der Mord an dem
Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019, klassischen Konzepten des
Rechtsterrorismus zu folgen („leaderless resistance“ – führerloser Widerstand,
„lone actor terrorism“ bzw. „lone wolf terrorism“ – „einsame Wölfe“ Vgl. dazu
u. a.: Spaaij 2012; Hartleb 2012; Pfahl-Traughber 2016, 2018; Hamm und Spaaij
2017; Hartleb 2020a, b; Birmele 2020; Braatz 2020; Cotti 2021).

Aktuelle Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegen rechtsterroristische Grup-
pierungen in der Bundesrepublik (z. B. Old School Society, Gruppe Freital,
Revolution Chemnitz) zeigen überdies Formen militanter Selbstermächtigung, die
als „vigilantistischer Terror“ (Quent 2017a, 2019b) beschrieben werden können.
Bei anderen Tätern ist ein direkter Bezug zu bekannten Rechtsterrorkonzep-
ten bzw. eine Anbindung an neonazistische und rechtsterroristische Netzwerke
zumindest nicht erkennbar. Das bedeutet aber auch, dass der klassische Begriff
der Vereinigung (z. B. in § 129 StGB) nicht mehr vollumfänglich greift und viel-
leicht netzwerkorientiert neu formuliert werden müsste, wie unter anderem auch
der Fall „Sonboly“ zeigt.6

Vorbilder gilt: Breivik reiste viel (Hartleb 2012), Tarrant durch die ganze Welt, von meh-
reren Europareisen einschließlich Deutschland bis hin zu Zielen quer über den Globus bis
hin zum entlegenen Nordkorea, wie der 792-seitige Abschlussbericht der Royal-Commission
of Inquiry feststellte, der die Tat wissenschaftlich fundiert aufbereitete (Royal Commission
2020, S. 172 ff.).
6 Sonboly war mit einem potenziellen „School Shooter“ in Baden-Württemberg vernetzt, der
ihn wiederum auf einen späteren Attentäter in NewMexico verwies, der als Idol galt, da er in
der Terrorsimulation „Hatred“ weltweit auf Platz eins stand. Alle drei waren Mitglieder eines
eigens gegründeten „Anti-Refugee-Clubs“ auf Steam (Hartleb 2020a). Allerdings hat der
Gesetzgeber mit der Einführung des StGB§ 89a (Vorbereitung einer schweren staatsgefähr-
denden Gewalttat) bereits eine gegen allein handelnde terroristische Täter*innen gerichtete
Strafrechtsnorm geschaffen.
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Der Fanatismus potenzieller Terrorist*innen findet seine Projektionsfläche
heute insofern in einer 24-h-Echtzeit-Kommunikation– und das bequem von zu
Hause aus. Das Video des Täters von Halle, das den Mord an zwei Menschen aus
der Täterperspektive zeigt, gelangte via WhatsApp auf die Schulhöfe der Repu-
blik. Dieses Beispiel führt deutlich vor Augen, dass sich die soziale, und auch die
politische Kommunikation grundlegend gewandelt haben. Auch die Vorstellungen
von Extremismus und Terrorismus sind an die neuen Realitäten der virtuellen
Welten anzupassen.7 Terrorismus spiegelt schließlich in extremer Ausformung
wider, wie es um das gesellschaftliche Stimmungsbild und etwaige Schieflagen
bestellt ist.

In vielen dieser Fälle spielen weltweite Kommunikationsbeziehungen eine
große Rolle, die allerdings weit über die herkömmlichen Sozialen Medien hinaus-
gehen (Albrecht und Fielitz 2019; Allen 2019; Fielitz 2022). Stephan Balliet, der
Täter von Halle, nutzte etwa keine Social-Media-Accounts, da er nicht mit seinen
persönlichen Daten erfasst werden wollte. Auch die Nutzung eines Smartphones
soll er abgelehnt haben, da er der Meinung war, dass man abgehört werde und
alles nachverfolgbar sei (Hartleb 2020a, b). Rechtsterroristen nutzen offenbar, wie
zuletzt in Buffalo, für die Verbreitung ihrer Botschaften mehr und mehr weniger
bekannte Seiten wie Gab, 8chan (später umbenannt) und EndChan sowie weitere
verschlüsselte Kanäle. Darauf weisen US-amerikanische Sicherheitsbehörden seit
Jahren hin (US Department for Homeland Security 2019, S. 10; Thorleifsson und
Düker 2021).

7 Sicherheitsbehörden, Politik und Wissenschaft müssen sich der Herausforderung durch
Rechtsterrorismus erst anpassen, zumal es sich um Einzeltäter in der Tatausführung handelt,
die einen neuen, schwer zu durchdringenden Prozess der Online-Radikalisierung (Mølmen
und Ravndal 2021) durchlaufen. Das macht es z. B. auch für Justizvollzugsanstalten schwie-
rig, mit Deradikalisierung anzusetzen. Breivik, Tarrant und Stephan Balliet haben überlebt
und stellen die Justiz vor völlig neuen Herausforderungen. Stephan Balliet etwa wollte sich
ein japanisches Wörterbuch bestellen, da er, wie sein Manifest zeigt, in der japanischen
Memesprache fest verhaftet ist. Er verwandte ein techno-barbarian girl und bezeichnete sich
als NEET, die englische Abkürzung für „Not in Education, Employment or Training“, also
eine Person, die keiner Ausbildung oder Arbeit nachgeht (Sieber 2020). Auch die Polizei
steht vor vielfältigen neuen Herausforderungen, wie etwa das Thema Spieleplattformen zeigt
(Gabriel 2020) In der polizeilichen Praxis besteht die Arbeit bislang überwiegend aus der
Auswertung und Sichtung von Daten herkömmlicher sozialer Medien. Damit hinkt man aber
der Wirklichkeit hinterher. Selbiges gilt auch gerade für den Bereich der Schulen: Es sollten
diese neuen Formen der Online-Kommunikation bereits hier behandelt werden, z. B. wie man
mit Fake News, alternativen Medien und Verschwörungstheorien richtig umgeht.
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7 Gamifizierung des Terrors?

Die Tatsache, dass einige der terroristischen Anschläge auch in ihrer realen
Ausführung an Videospiele erinnern, wirft zudem die Frage nach einer mög-
lichen „Gamifizierung des Terrors“ auf (Puls 2019; Amadeu Antonio Stiftung
2021). Hier kommt das Konzept des stochastischen Terrorismus ins Spiel, wonach
durch die strategische Nutzung von digitalen Medien scheinbar willkürliche Akte
ideologisch motivierter Gewalt provoziert werden, die statistisch zwar erwart-
bar, aber individuell unvorhersehbar sind (Hamm und Spaaij 2017, S. 81; Fielitz
2022, S. 169). Bei der Rekrutierung von Gleichgesinnten ist eine „Gamifizie-
rung der politischen Mobilisierung“ (Stegemann und Musyal 2020) inzwischen
deutlich feststellbar. Hierzu gehört auch eine ausgeprägte Memekultur. So zählte
das Imageboard 4chan, ein zentraler Rekrutierungsort des Rechtsextremismus,
zwischenzeitlich zu den Top 20 der weltweit am häufigsten besuchten Web-
seiten (Fielitz 2022, S. 168). Wer die gängigen Kommunikationsforen genauer
betrachtet, kommt zudem nicht umhin, eine Vielzahl an Geschmacklosigkei-
ten, Doppeldeutigkeiten und gefährlichen Anspielungen zu erkennen. Nach dem
Anschlag auf Walter Lübcke applaudierten beispielsweise mehrere Hundert Het-
zer dem Täter anonym im Netz; 60 von ihnen konnte die Polizei identifizieren,
sodass sie gerichtlich belangt werden konnten (Jüttner 2020). Präventionskon-
zepte müssen auf diese Entwicklungen stets reagieren und reaktualisiert werden,
gerade mit Blick auf die grassierenden und divers werdenden Sozialen Medien
(für die Gamingplattformen als Beispiel Hartleb und Gamisch).

8 Amok und Terror – Abgrenzungen und
Überschneidungen

Neben der Vermischung von gespielten und realen Gewaltakten ist insbesondere
auffällig, dass es eine Reihe von Attentaten gibt, die in der Ausführung eher
klassischen Amoktaten ähneln, wobei erkennbar wird, dass die Grenzen zwischen
Amok und Terror hierbei mehr und mehr verschwinden (Leuschner 2013; Leusch-
ner et al. 2017; Kopke 2019; Sieber 2019). Das Attentat von Columbine im Jahr
1999 ist dabei Vorbild und Referenzpunkt, ebenso sind es nun Breivik und Tar-
rant. Eine Online-Subkultur ist entstanden. Ideologische Mischformen wie ein zu
beobachtender sogenannter „White Jihadism“, der sich zusätzlich aus Elementen
jihadistischer Terrorkonzepte bedient sowie Rape Culture, Kindesmissbrauch und
Satanismus propagiert, erhöhen zusätzlich die Unübersichtlichkeit des zu betrach-
tenden Feldes (Collins 2019). Kompliziert wird es auch, dass bei Taten nicht
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immer klar ist, wie hoch der Anteil an psychischen Störungen ist – zumal dieser
bei Einzeltäterphänomenen offenbar höher ist als beim gruppenförmigen Terro-
rismus (Gill et al. 2014; Cotti 2021). Terrorist*innen wie Amokläufer*innen8

begehen, aus welchen Gründen auch immer, grausame und öffentlichkeitswirk-
same Taten.9 Dennoch werden in der wissenschaftlichen wie polizeipraktischen
Diskussion die beiden Phänomenbereiche voneinander strikt unterschieden. So
sieht etwa der Sozialwissenschaftler und -psychologe Richard Albrecht in Amok
allein einen emotionalen Impuls, bei dem eine politische Motivation keine Rolle
spielt: „Amok (…])meint, dass ein Mann in rasender Enthemmung, gleichsam
in blinder Wut, alle, auf die er zufällig trifft, ohne dass sie sich ihm sichtbar
entgegenstellen, wie im Rausch angreift oder/und tötet, solange, bis der Täter
selbst aufgibt, zusammenbricht, sich selbst tötet oder von anderen getötet wird“
(Albrecht 2002, S. 143). Für die Beobachtenden ist es jedoch oft schwer zu
erkennen, ob eine politische Botschaft abgesetzt werden soll oder nicht.

Dass die Täter sich in ihren Selbstzeugnissen aufeinander beziehen und sich
in der Tatausführung untereinander inspirieren, ist ebenfalls ein Phänomen, das
auch schon aus der Forschung zu Schulamokläufen bekannt ist (vgl. Leuschner
und Böckler 2014). Ganz offensichtlich gibt es Vorbilder – insbesondere Breivik
und Tarrant – sowie Nachahmer. Auch der im Mai 2022 vereitelte Anschlag eines
16-jährigen „School Shooters“ in Essen gab an, Breivik und Tarrant als Vorbil-
der zu haben. Diese Formen der Bezugnahme, die sich sehr deutlich auch in den
Manifesten und eigenen Selbstinterviews widerspiegelt, bedürfen einer näheren

8 Bei den Amoktaten sind weibliche Täterinnen die absolute Ausnahme. Dazu gehört die
damals 16-jährige US-Amerikanerin Brenda Ann Spencer, die 1979 aus ihrem Schlafzim-
merfenster zwei Menschen ermordete. Sie begründete die Tat mit „I don’t like Mondays“.
Diese Aussage wurde durch einen gleichnamigen Popsong von Bob Geldof weltberühmt.
9 In der Forschung finden sich weitere Erklärungsversuche zum Verständnis des Phäno-
mens: Zunächst wird immer wieder eine fehlende Kompromissbereitschaft beschrieben. Wer
sich mit den rechtsterroristischen Tätertypen beschäftigt, sieht die Erscheinungsformen des
Extremen, Haltungen, die eben nicht auf Kompromiss angelegt sind (Zehnpfennig 2013).
Ausgehend von entwicklungsorientierten Modellen bildet sich rechtsextremistischen Den-
ken oft bereits im Jugendalter heraus (Beelmann 2019). Risikofaktoren sind hierfür auf
gesellschaftlicher Ebene (z. B. reale Intergruppenkonflikte, unsichere Zukunftsperspekti-
ven/Statusverlustängste und die Verbreitung gewaltlegitimierender Ideologien), auf sozialer
Ebene (z. B. familiäre Konflikte und Probleme, ausbleibende oder problematische Wertever-
mittlung, elterliche Vorurteile gegenüber sozialen Fremdgruppen, oder das Vorhandensein
extremistischer/krimineller Gruppen und Fehlen alternativer, nicht devianter Gruppen im
sozialen Nahraum) und auf individueller Ebene (z. B. problematische sozial-kognitive Ver-
arbeitungsmuster, dissoziale Entwicklungsdynamiken, soziale Ausschlusserfahrungen und
problematische Persönlichkeitsentwicklung) zu finden (Beelmann 2019, S. 199).



14 M. Coester et al.

wissenschaftlichen Auseinandersetzung in komparativer Hinsicht. Wer die Mani-
feste der Täter detailliert untersucht, stellt aber auch fest: Es existiert eine eigene
Kriegsideologie, die schwer im realen Leben zu lokalisieren ist. Jedes Manifest
trägt daher eine unterschiedliche Handschrift, ein Ausfluss der Täterbiographie,
die sich puzzleartig aus persönlichen Kränkungen und politischem Radikalis-
mus zusammensetzt. Es setzt sich der Eindruck fort, dass wir hier von einem
Männer(frustrations-)phänomen sprechen müssen (Hartleb 2020b, 2021).

9 Fazit und Ausblick

Angesichts der hier skizzierten Vermischungen von Akteuren, Inhalten und Akti-
onsräumen sind die Probleme im Erkennen von Terrorismus zum Teil besser
verstehbar. Insgesamt scheinen die neuen, neu konfigurierten oder modifizier-
ten Phänomene viel mit einem veränderten Verhältnis zwischen Individuum und
Kollektiv, zwischen Einzeltäter und globalem Netzwerk, zu tun zu haben. Im
Rückgriff auf das eingangs erläuterte Problem einer theoretischen Definition von
Terrorismus stellt sich schließlich die Frage, inwiefern die Grenzen zwischen
politischem Rechtsterrorismus und angrenzenden Gewaltphänomenen neu defi-
niert werden müssen. In der Gesamtbetrachtung lassen sich vier Dimensionen
benennen, in denen die Frage einer „Neuartigkeit“ rechtsterroristischer Taten
diskutiert werden kann:

Auf der weltanschaulichen Ebene stellt sich die Frage, inwieweit eine Ent-
wicklung von klassischen ideologischen Versatzstücken des Rechtsextremismus
hin zu neuartigen „Bastelideologien“ stattfindet. Auf der operativen Ebene
ist danach zu fragen, inwieweit es sich bei den jüngsten Attentaten um neue
Erscheinungsformen des Rechtsterrorismus handelt und eine Entwicklung von
Terrorgruppen hin zu Lone-wolf-Terrorismus (Pfahl-Traughber 2018; Hartleb
2020a, b), „Terrok“ (Kron et al. 2015) oder demonstrativen Attentaten (Leuschner
et al. 2017) beobachtet werden kann. Auf der kommunikativen Ebene scheint
auch im Kontext der Digitalisierung eine Entwicklung weg von isolierten Ein-
zelzellen hin zur weltweiten Vernetzung stattzufinden. Hierbei geht es darum
zu fragen, inwiefern dadurch neue Formen der „virtuellen Vergemeinschaftung“
stattfinden und diese „Netzgemeinschaften“ auch durch Manifeste adressiert wer-
den. Ein überaus wichtiger Aspekt betrifft schließlich die praktische Ebene des
Umgangs mit dem Rechtsterrorismus. Hier ist danach zu fragen, inwiefern auf
die jüngsten Attentate weltweit auch mit veränderten Konzepten reagiert wird
bzw. inwieweit eine Entwicklung weg von der politischen Relativierung hin zur
Fokussierung stattfindet.
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In diesem Sinne stellen die folgenden Beiträge jeweils Ausschnitte dieser vier
Ebenen detailliert und facettenreich dar. Wenn dieser Band mit unterschiedlichen,
auch interdisziplinären Perspektiven einen Beitrag dazu leistet, ein hierzulande
immer noch zu wenig nachhaltig diskutiertes Phänomen zu verstehen und etwas
wachzurütteln, hat er seinen Zweck erfüllt.

10 Zu den Beiträgen

Vincenz Leuschner untersucht in seinem Beitrag die Überlappung der Phä-
nomene „Terror“ und „Amok“ und stellt eine empirisch-begründete, formale
Typologie von Attentaten vor, die auf einer Untersuchung der unmittelbaren
Tatmerkmale bei schweren zielgerichteten Gewalttaten in Bildungseinrichtun-
gen beruht und auf die aktuellen rechtsgerichteten Attentate bezogen wird.
Dabei wird besonders der Typus „demonstrativer Attentate“ hervorgehoben und
genutzt, um die gesellschaftliche Einbettung der Taten zu beschreiben und vor
dem Hintergrund von Prozessen der Singularisierung moderner Gesellschaften
(Reckwitz 2017) die Kontinuitätslinien zwischen sogenannten Amoktaten und
rechtsgerichteten Attentaten zu verdeutlichen.

Einen historischen Abriss des geführten und führerlosen Widerstands der
extremen Rechten in Deutschland gibt der Beitrag von Nico Unkelbach. Anhand
ausgewählter Beispiele des führerlosen wie geführten Widerstands einer „natio-
nalen Opposition“ unternimmt er den Versuch die politische Gemengelage in der
Rechtsterrorismus entsteht und agiert zu beleuchten.

Michael Fürstenberg entwickelt in seinem Beitrag die bekannte Theorie der
vier Wellen des Terrorismus von David Rapoport weiter. Er hinterfragt qualitativ
und quantitativ, ob wir uns nun in einer fünften Welle befinden und kommt zum
Schluss, dass diese Annahme eine gewisse Plausibilität hat. Das zeige etwa die
Aktivität in mehreren Ländern sowie eine „Propaganda der Tat“.

In seinem Beitrag „Yes, it’s a terrorist attack“ analysiert Fabian Virchow
insgesamt fünfzehn Manifeste rechten Terrorismus, die offenbar deutlich an Rele-
vanz gewinnen. Er differenziert dabei zwischen ihren thematischen Schwerpunkt-
setzungen sowie der in ihnen jeweils zum Ausdruck kommenden Weltanschau-
ung. Dabei treten dem Autor zufolge erkennbare Unterschiede auf, die zentrale
Bedeutung von Rassismus und Antisemitismus sowie Verschwörungserzählungen
sei zugleich offenkundig.

Florian Hartleb verteidigt die „Lone-Wolf“-These im Kontext der Virtua-
lisierung und Internationalisierung rechten Terrors. Selbstverständlich sind die
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„Einsamen Wölfe“ Teile eines größeren ideologischen Rudels bzw. einer Online-
Subkultur, handeln aber, wie zahlreiche neue Fälle zeigen, in der Tatausführung
alleine. Gerade dadurch, dass sich im Phänomenbereich eine große Dynamik,
zeigt sich Handlungsbedarf in der Prävention, aber auch generell im Verständnis
von Plattformen jenseits der Sozialen Medien.

MariaKanitz geht es um die Intersektionalität von antisemitischer und antife-
ministischer Ideologien. Die Autorin weist auf die Relevanz des Antifeminismus
im aktuellen Rechtsterrorismus hin. Um das ideologische Gedankengebäude im
Rechtsterrorismus besser zu verstehen, sollte der Antifeminismus verstärkt in den
Blick genommen werden.

Der Beitrag von Judith Goetz und AlexanderWinkler widmet sich der Frage
nach dem Verhältnis der extrem rechten Identitären Bewegung zum Rechtster-
rorismus. Der Beitrag kommt zu dem Schluss, dass die Identitären aufgrund
geteilter politischer Vorstellungen sowohl ideologisch mit rechtsterroristischen
Attentätern verbunden sind, als auch persönliche Kontakte und Überschneidun-
gen sowie finanzielle Unterstützungen belegt werden können. Durch die ständige
Konstruktion von Bedrohungs-, Angst- und Notwehrszenarien, kann im Falle
der Identitären, so die These des Beitrags, durchaus von einer diskursiven
Vorbereitung der Anschläge gesprochen werden.

Armin Langer prüft Zusammenhänge zwischen antisemitischer „Hunde-
pfeifenpolitik“ (dog-whistle politics) und rechtsextremer Gewalt. Als konkrete
Beispiele greift er die George-Soros-Verschwörungstheorien sowie QAnon her-
aus. Nicht jede Hundepfeifenpolitik führe zu rechten Anschlägen, doch Hassreden
können zu Gewalt führen. Gerade der Online-Bereich macht nach Sicht des
Autors eine stärkere Analyse der Rhetorik notwendig.

Florian Hartleb und Christoph Schiebel sehen in ihrem Beitrag einen
„deep state“-Mythos als Scharnier zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextre-
mismus. Während der Stellenwert des deep state in der Rhetorik um Donald
Trump seit 2016 international bekannt ist, harrt nach Meinung der Autoren
die innenpolitische europäische Dimension noch einer detaillierten Erforschung.
Der Diskurs ist offenbar eingebettet in Verschwörungstheorien einschließlich von
Antisemitismus.

Der Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019, bei dem der
Täter seine Tat live ins Internet streamte, wird als Ausdruck einer Gamification
bzw. Gamifizierung des Terrors interpretiert. Hendrik Puls bezweifelt, dass der
aus anderen Kontexten entlehnte Begriff Gamifizierung tatsächlich geeignet ist,
die besonderen Charakteristika rechtsterroristischer Gewaltakte zu beschreiben. In
dem Beitrag Gamifizierung des Terrors? argumentiert Puls, dass Anschläge wie
jene von Halle oder Christchurch vielmehr auf veränderte Inszenierungsformen
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von Gewalt sowie bislang wenig beachtete radikale Milieus, die sich vor allem
mittels des Internets konstituieren, verweisen.

In seinem Beitrag „Ist Anders Breivik ein Dschihadist?“ vergleicht Lukas
Geck die Ideologien im rechtsextremen und islamistischen Terrorismus. Die
Relevanz einer tiefergehenden Auseinandersetzung zeige sich dem Autor zufolge
insbesondere in der zunehmenden Internationalisierung beider Phänomenberei-
che. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen und
gemeinsamen Elementen extrem rechter und islamistischer Weltbilder bringe über
den analytischen Charakter hinaus einen Erkenntnisgewinn für den politischen
und gesellschaftlichen Umgang.

In seinem Beitrag „Breivik als Dammbruch“ stellt Florian Hartleb psycho-
analytische Vorstellungen in den Mittelpunkt. Es zeige sich, dass Krankheitsbilder
den politischen Radikalisierungsprozess entscheidend mitbestimmen. Der Fall
von Breivik eigne sich besonders gut, die Komplexität des Phänomens zu
erfassen und durch den psychopathischen Grad in eine interdisziplinäre Betrach-
tung einzufügen. Begriffe wie Nexus oder Amalgamierung indizieren dabei die
Wechselwirkung von Psychopathologie und Ideologie.

Darius Muschiol geht in dem Beitrag „Weltweit Teutonic Unity“: Internatio-
nale Verbindungen deutscher Rechtsterroristen vor 1990 der Frage nach, inwiefern
eine transnationale Vernetzung von deutschen Rechtsterroristen über Ländergren-
zen hinweg bereits vor der deutschen Wiedervereinigung stattfand. Mit Blick auf
das Zusammenarbeiten im Kontext konkreter Taten einerseits sowie auf die Kom-
munikationsformen andererseits, wird der internationale Vernetzungscharakter des
rechtsextremen Terrorismus und seiner Protagonisten bis 1990 dargelegt.

Paul Schliefsteiner behandelt den Fall des österreichischen Briefbombers
Franz Fuchs, den er als vergessenen Vorläufer des modernen Rechtsterrorismus
betrachtet. Der Fall, der Österreich jahrelang in Aufruhr versetzte, biete viel
Anschauungsmaterial über Reaktionen von Politik, Gesellschaft und Behörden.

Maik Fielitz und Stephen Albrecht untersuchen in ihrem Beitrag eines der
der notorischsten Neonaziforen im Internet: die Plattform IronMarch.org, die
zwischen 2011 und 2017 existierte und über die sich tausende Nutzer*innen
austauschten. Dabei zeigen sie auf welche ideologischen und strategischen Über-
legungen von dem Forum ausgingen, um gewalt- und terroraffine Milieus zu
vernetzen und wie sehr über das Forum Online- und Offline-Handeln miteinander
verschränkt waren.
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